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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die SynBiotic SE, München 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der SynBiotic SE, München, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezem-
ber 2023. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit 

Wir verweisen auf die Angaben im Anhang unter den Rechnungslegungsgrundsätzen, in 
denen die gesetzlichen Vertreter beschreiben, dass, sollten die 2024 geplanten Kapitalzufüh-
rungen nicht zustande kommen bzw. die Umsätze und das Ergebnis des Konzerns signifi-
kant hinter den Erwartungen der mittelfristigen Konzernplanung zurückbleiben, die Entwick-
lung des Konzerns und damit der Gesellschaft beeinträchtigt bzw. darüber hinaus dessen 
Fortbestand gefährdet wäre, soweit es nicht gelänge, Kosten in ausreichender Höhe einzu-
sparen, um eine Liquiditätsunterdeckung zu beseitigen, bzw. weitere Finanzierungsmaß-
nahmen umzusetzen. 
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Dies deutet auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann 
und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. 
Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresab-
schluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Mani-
pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei-
se, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollu-
sives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh-
ren, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen. 

Berlin, 7. August 2024 

Forvis Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Udo Heckeler  Marko Pape 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 



Anlage 1

A K T I V A Vorjahr P A S S I V A Vorjahr

€     €     €     T€ €     €     T€ 

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 5.004.885,00 4.519 

Entgeltlich erworbene gewerbliche (Bedingtes Kapital € 1.336.000,00; 
Schutzrechte und ähnliche Rechte Vorjahr: T€ 1.670)
und Werte sowie Lizenzen an solchen II. Kapitalrücklage 65.960.907,69 64.017 
Rechten und Werten 1.414.825,00 1.628 (Zuführungen im Geschäftsjahr 

II. Sachanlagen 1,00 0 € 1.943.568,59)
III. Bilanzverlust -40.857.054,62 -31.602 

III. Finanzanlagen 30.108.738,07 (36.934)
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.520.164,25 29.085 
2. Beteiligungen 16.574,08 4 B. Zur Durchführung der beschlossenen
3. Sonstige Ausleihungen 1.257.229,00 1.191 Kapitalerhöhung geleistete Einlagen 92.032,75 0 

26.793.967,33 (30.280)
28.208.793,33 (31.908) C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 2.482.333,00 79 
B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige D. Verbindlichkeiten
Vermögensgegenstände 1. Anleihen 485.389,80 0 
1. Forderungen gegen verbundene 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

Unternehmen 8.326.876,39 7.293 und Leistungen 555.311,59 592 
2. Sonstige Vermögensgegenstände 792.197,93 508 3. Verbindlichkeiten gegenüber

9.119.074,32 (7.801) verbundenen Unternehmen 629.511,41 1.249 
II. Kassenbestand und Guthaben 4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.024.942,53 1.580 

bei Kreditinstituten 22.680,50 696 4.695.155,33 (3.421)
9.141.754,82 (8.497)

C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.711,00 29 

37.378.259,15 40.434 37.378.259,15 40.434 

SynBiotic SE, München

B I L A N Z    zum 31. Dezember 2023



Anlage 2

Vorjahr

€     €     T€ 

1. Umsatzerlöse 135.744,00 59 

2. Sonstige betriebliche Erträge 31.588,45 13 

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -350.060,61 -364 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung -36.879,67 -24 

-386.940,28 (-388)

4. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen -213.548,00 -214 

b) auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit diese die
in der Kapitalgesellschaft üblichen
Abschreibungen übersteigen -1.372.151,00 -473 

-1.585.699,00 (-687)

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.901.866,99 -2.059 
- davon aus Währungsumrechnung: 
  € 0,00 (Vorjahr: T€ 1)

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 540.060,18 329 

- davon aus verbundenen Unternehmen: 
  € 473.618,00 (Vorjahr: T€ 205)

7. Abschreibungen auf Finanzanlagen 
und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -3.711.043,00 -17.913 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -55.368,23 -21 

9. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -321.043,77 -304 

10. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag -9.254.568,64 -20.971 

11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -31.602.485,98 -10.631 

12. Bilanzverlust -40.857.054,62 -31.602 

SynBiotic SE, München

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2023
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SynBiotic SE, München 

Anhang für das Geschäftsjahr 2023 

 

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 

Firmenname laut Registergericht: SynBiotic SE 

Firmensitz laut Registergericht: München 

Registereintrag: 18.12.2017 

Registergericht: Amtsgericht München 

Register-Nr.: HRB 257735 
 
 
Rechnungslegungsgrundsätze 
 
Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB i.V.m. § 267a Abs. 3 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den 
größenabhängigen Erleichterungen i.S.d. §§ 274a und 288 HGB wurde im Wesentlichen Gebrauch gemacht.  
 
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach §§ 266 bzw. 275 HGB. Die Bilanz ist in 
Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 
 
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 HGB wurden beachtet. 
 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter der Prämisse der Fortführung des Unternehmens aufgestellt. Die 
SynBiotic SE fungiert als reine Beteiligungsgesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft. Die in den 
Tochtergesellschaften erzielten Umsätze reichen derzeit nicht aus, um den Liquiditätsbedarf der 
Unternehmensgruppe zu decken.  
 
Zur Sicherung der Liquidität wurde beschlossen, im Jahr 2024 weitere Wandelanleihen mit einem Volumen von bis 
zu 5 Mio. EUR herauszugeben. 
 
Unter Berücksichtigung der damit verfügbaren finanziellen Ressourcen, wird die SynBiotic SE auf Basis ihrer aktuellen 
Planung erwartungsgemäß auch 2024 in der Lage sein, den Kapitalbedarf der Gesellschaft und des Konzerns zu 
decken und sämtlichen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.  
 
Sollten die für 2024 geplanten Kapitalmaßnahmen nicht zustande kommen bzw. die Umsätze und das Ergebnis des 
Konzerns signifikant hinter den Erwartungen der mittelfristigen Konzernplanung zurückbleiben, wäre die 
Entwicklung des Konzerns und damit der Gesellschaft beeinträchtigt bzw. deren Fortbestand gefährdet, soweit es 
nicht gelänge, Kosten in ausreichender Höhe einzusparen, um eine Liquiditätsunterdeckung zu beseitigen, bzw. 
weitere Finanzierungsmaßnahmen umzusetzen. 
 
Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. 
 
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und 
hinreichend gegliedert. 
 
Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und 
bestimmt sind. 
 
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage.  
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Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte 
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
vorgenommen. 
 
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen 
bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen 
 
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung abzüglich 
außerplanmäßiger Abschreibungen, bilanziert. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag 
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 
 
Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt. 
 
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. 
 
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.  
 
 
Angaben zu Posten der Bilanz 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Das unter den immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesene Schutzrecht wird über einen Zeitraum von 
10 Jahren abgeschrieben. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Laufzeit über einem Jahr betragen 
EUR 7.972.284,00 (VJ: EUR 7.152.107,00). 
 
Eigenkapital 
 
Das Grundkapital beträgt am 31.12.2023 EUR 5.004.885,00. Es ist vollständig eingezahlt.  
 
Der Bilanzverlust ermittelt sich wie folgt: 
 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr - 31.602.485,98 EUR 
Fehlbetrag zum 31.12.2023 - 9.254.568,64 EUR 
Bilanzverlust - 40.857.054,62 EUR 
 
Die Kapitalrücklage ermittelt sich wie folgt: 
 
Anfangsbestand zum 01.01.2023 64.017.339,00 EUR 
Zuführung im Geschäftsjahr 1.943.568,69 EUR 
Endbestand zum 31.12.2023 65.960.907,69 EUR 
Verbindlichkeiten 
 
Bis auf EUR 485.389,80 (VJ: EUR 0,00) sind alle Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres fällig.  
 
Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen EUR 8.420,77 (VJ: EUR 2.639,86) und aus Steuern 
EUR 19.069,51 (VJ: EUR 10.295,73). 
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Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Zum 31.12.2023 wurde ein Impairment-Test durchgeführt. Als Folge wurden Abschreibungen auf Finanzanlagen in 
Höhe von EUR 3.711.043,00 vorgenommen.  
 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Aus vereinbarten Put- und Calloptionen für die Übernahme weiterer Geschäftsanteile an verbundenen 
Unternehmen bestehen bis längstens zum 01.04.2027 eventuelle Kaufpreisverpflichtungen bis zur maximalen Höhe 
von TEUR 22.455. 
 
 
Ereignisse nach dem Stichtag 
 
Die Geschäftsanschrift der SynBiotic SE wurde am 07.02.2024 von Barer Str. 7, 80333 München nach 
Münsterstr. 336, 40470 Düsseldorf verlegt. 
 
Im Rahmen von Kapitalerhöhungen erfolgten im Jahr 2024 Einzahlungen in Höhe von TEUR 2.688. 
 
Die im Jahr 2023 herausgegebenen Wandelanleihen wurden im Aufstellungszeitraum dieses Abschlusses im Jahr 
2024 in Aktien gewandelt.  
 
Zur Sicherung der Liquidität wurden im Aufstellungszeitraum dieses Abschlusses im Jahr 2024 weitere 
Wandelanleihen mit einem Volumen von TEUR 2.000 herausgegeben. Zudem wurden Darlehen in Höhe von 
TEUR 340 aufgenommen. 
 
Während des Geschäftsjahres 2023 wurden die HANF FARM Landwirtschaft Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) 
und die Bushdoctor GmbH erworben. Die Beherrschung wurde allerdings erst im Jahr 2024 erlangt. Daher erfolgt 
die Erstkonsolidierung ab dem 01.01.2024. 
 
CannaCare Health GmbH: 
Die CannaCare Health GmbH ist mit ihrer CBD Marke Canobo Experte im Retail Bereich. Das Tochterunternehmen 
WellNetIQ betreibt mit ihrer Eigenmarke erfolgreich Networkmarketing. 
 
Mit Einbringungsvertrag vom 11. August 2023 sollen 69% der Geschäftsanteile der CannaCare Health GmbH, mit Sitz 
in Düsseldorf an die SynBiotic SE übertragen werden. Die Einbringung stand unter einer aufschiebenden Bedingung, 
dass einer der Einbringenden im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und der Begebung einer 
Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht nicht bezogene Aktien bzw. nicht bezogene 
Wandelteilschuldverschreibungen zeichnet. Der Einbringende hat eine Wandelanleihe i.H.v. EUR 1.085.723,60 sowie 
eine Barkapitalerhöhung i.H.v. EUR 1.914.281,20 in 2024 gezeichnet. Die Übertragung der Anteile wurde am 03. Juli 
2024 abgeschlossen. 
 
HANF FARM Landwirtschaft Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt): 
Die Hanf Farm Landwirtschaft UG & Co. KG ist ein landwirtschaftlicher Betrieb für Versuchsanbau von Industriehanf 
in der Region Müritzer Seenplatte. 
 
Die HANF FARM Landwirtschaft Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt), mit Sitz in Melz ist Komplementärin der Hanf 
Farm Landwirtschaft UG & Co. KG. Am 24. November 2023 wurden sämtliche Geschäftsanteile an der HANF FARM 
Landwirtschaft Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) mit Wirkung zum 31.12.2023 vollständig an den Käufer 
übertragen. Der Kaufpreis für sämtliche Anteile betrug EUR 1,00. Die Erlangung der Kontrolle erfolgte in 2024. 
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Bushdoctor GmbH (Österreich): 
Die Bushdoctor GmbH bringt über 25 Jahre Erfahrung im Hanfsektor mit und ist eine etablierte Marke in Österreich 
mit einem starken Fokus auf Kundenberatung und -betreuung im Online- und Filialgeschäft. Sie verfügt über ein 
Vollsortiment im Bereich Samen, Stecklinge, Anbaubedarf, hochwertigen Rauch-Paraphernalien und Hanfprodukten. 
 
Am 29. Dezember 2023 wurde mit dem Gesellschafter der Bushdoctor GmbH, Brunn am Gebirge (Österreich) ein 
notariell beurkundeter Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag über 51 % der Anteile an der Bushdoctor GmbH 
abgeschlossen. Die Gegenleistung entspricht dem Nominalwert der Anteile, mithin EUR 17.850,00. Die Erlangung 
der Kontrolle erfolgte in 2024. 
 
Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. (Kroatien): 
Ilesol Pharmaceuticals d.o.o ist ein auf die Extraktion von Cannabinoiden spezialisiertes Unternehmen. Ilesol verfügt 
über eine eigene Produktionsanlage zur Herstellung von Hanfextrakten, sowie CBD-Isolate und hat eine eigene CBD-
Naturkosmetik. 
 
Die SynBiotic SE hat am 19. April 2024 mit den Gesellschaftern der Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. (Kroatien) einen 
Einbringungsvertrag über alle Anteile an der Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. abgeschlossen. Die Transaktion steht unter 
dem Vorbehalt der dinglichen Anteilsübertragung sowie der Beschlussfassung und erfolgreichen Durchführung einer 
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft. Hierzu soll das Grundkapital der Gesellschaft im 
Rahmen einer noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung um EUR 260.000,00 erhöht werden. Zur Zeichnung der 
260.000 neuen Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausschließlich die Gesellschafter der 
Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. zugelassen werden. Die Anteile der Pharmaceuticals d.o.o. wurden mit EUR 2,6 Mio. 
bewertet. 
 
WEECO Pharma GmbH: 
Die WEECO Pharma GmbH bietet ein internationales Netzwerk von Großhändlern, Exportkunden und Produzenten 
für medizinisches Cannabis. Ihr Geschäft ist der Handel mit medizinal-Cannabis-Produkten; sie vereint weltweit 
herausragende EU-GMP-Hersteller und Marken auf einer einzigen Plattform. 
 
Die SynBiotic SE hat am 07.05.2024 mit den Gesellschaftern der WEECO Pharma GmbH einen Einbringungsvertrag 
über alle Anteile an der WEECO Pharma GmbH nebst Übernahme von Darlehensforderungen im Wert von ca. 
EUR 2,1 Mio. gegen die WEECO Pharma GmbH abgeschlossen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der 
dinglichen Anteilsübertragung, der Beschlussfassung und erfolgreichen Durchführung einer Kapitalerhöhung aus 
dem genehmigten Kapital der Gesellschaft sowie des Abschlusses einer Ergänzungsvereinbarung mit einem 
Wettbewerbs- und Anteilsübertragungsverbot für die Gesellschafter der WEECO Holding GmbH. Im Rahmen einer 
hierfür noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 1.224.501,00 
erhöht werden. Zur Zeichnung der 1.224.501 neuen Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
ausschließlich die Gesellschafter der WEECO Pharma GmbH zugelassen werden. Die Anteile der WEECO Pharma 
GmbH nebst der einzubringenden Darlehensforderungen wurden mit EUR 12.245.010,00. bewertet. 
 
Zusätzlich wurde ein von der Performance der WEECO Pharma GmbH im Geschäftsjahr 2024 abhängiger Earn-Out 
in Höhe von bis zu Euro 1,5 Mio. vereinbart. 
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Sonstige Angaben 

Die Gesellschaft stellt als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss auf. Der Konzernabschluss wird im 
Unternehmensregister elektronisch veröffentlicht. 

Im Geschäftsjahr 2023 waren als geschäftsführende Direktoren bestellt: 

- Herr Daniel Kruse, Düsseldorf (seit 18.08.2023)

- Herr Lars Müller, Wangen (seit 18.11.2020 bis 29.09.2023)

Die geschäftsführenden Direktoren erhielten Alleinvertretungsbefugnis. 

Der Verwaltungsrat setzte sich wie folgt zusammen: 

Herr Oliver Conrad seit dem 29.04.2023 Vorsitzender des Verwaltungsrats 
Herr Rainer Seiler seit dem 12.04.2023 stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrat 
Herr Frank Otto seit dem 29.04.2023 
Herr Sebastian Stietzel seit 18. November 2020 Vorsitzender des Verwaltungsrats bis  

29. September 2023
Herr Dr. Marlon Baumann seit 18. November 2020 stellvertretender Vorsitzender des 

Verwaltungsrats bis 28. Februar 2023 
Herr Thomas Hanke Seit 18. November 2020 bis 29. September 2023 

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr fünf Arbeitnehmer. 

Düsseldorf, den 05. August 2024 

SynBiotic SE 
- Geschäftsführung -

Daniel Kruse 
- Geschäftsführender Direktor -
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